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Rechtsprechung 
 
Individualarbeitsrecht: 

Evangelische Kirche als Teil der öffentlichen Verwaltung? 
BAG, Urteil vom 25.01.2024, Az.: 8 AZR 318/22

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer (AN) 
hatte sich um eine Stelle in der Verwaltung 
eines Kirchenkreises der Evangelischen 
Kirche (K) im Rheinland beworben. Trotz 
Offenlegung seiner Schwerbehinderung 
kam es nicht zu einem Vorstellungsge-
spräch. AN führte an, dass er aufgrund des 
unterbliebenen Vorstellungsgesprächs im 
Auswahlverfahren wegen seiner Behinde-
rung diskriminiert wurde. In seiner Klage be-
hauptete er, dass K als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts als öffentlicher Arbeitge-
ber gilt. Aufgrund dessen sei K dazu ver-
pflichtet gewesen, AN zu einem Vorstel-
lungsgespräch einzuladen. Die Klage 
wurde vorinstanzlich abgewiesen. AN legte 
erfolglos Revision beim BAG ein. 
 

Eine Diskriminierung durch K konnte nicht 
festgestellt werden. Nur weil K von einem 
Vorstellungsgespräch mit AN absah, führt 
dies nicht zu einer Benachteiligung wegen 
seiner Schwerbehinderung. Eine Einla-
dungspflicht nach § 165 S. 3 SGB IX be-
steht zwar gem. § 154 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX 
für Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Jedoch gilt dies ausschließlich für Körper-
schaften, die staatliche Aufgaben wahrneh-
men. K dient dahingegen der Erfüllung 
kirchlicher Aufgaben und soll als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts lediglich die 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der 
Religionsgesellschaft unterstützen. Mithin 
steht K staatsfernen privaten Arbeitgebern 
gleich und unterliegt folglich keiner Einla-
dungspflicht. 
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Beamtenrecht:  

Vergütung auch bei vorzeitigem Ruhestand 
EuGH, Urteil vom 18.01.2024, Az.: C-218/22 

Ein Verwaltungsleiter (V) arbeitete seit 1992 
in einer italienischen Gemeinde (G). Mit 
Wirkung zum 01.10.2016 schied er auf ei-
genen Wunsch aus dem Dienst aus, um in 
den vorzeitigen Ruhestand einzutreten. 
Zwischen 2013 und 2016 hatte V insgesamt 
79 Urlaubstage nicht genommen. Er klagte 
daher auf finanziellen Ausgleich. G weigerte 
sich und berief sich auf das italienische 
Recht. Danach hätten Arbeitnehmer des öf-
fentlichen Dienstes nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf 
eine Vergütung für nicht genommenen 
Resturlaub. Das italienische Gericht be-
zweifelte eine Vereinbarkeit der Norm mit 
Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88 und 
legte die Frage dem EuGH vor.

Entsprechend der Arbeitszeitrichtlinie 
2003/88 hat ein Arbeitnehmer, der seinen 
gesamten Jahresurlaub vor dem Ende sei-
nes Arbeitsverhältnisses nicht nehmen 
konnte, einen Anspruch auf finanzielle Ver-
gütung. Ein Abgeltungsverbot bei freiwilliger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist 
folglich grundsätzlich unionsrechtswidrig. 
Der EuGH stellte klar, dass eine Urlaubsab-
geltung lediglich in Ausnahmefällen seiner 
bisherigen Rechtsprechung ausscheidet. 
Dies sei zum Beispiele der Fall, wenn der 
Arbeitgeber hinreichend auf den noch aus-
stehenden Urlaub hingewiesen sowie über 
das Risiko des Verlusts dieses Anspruch in-
formiert hat und der Arbeitnehmer freiwillig 
auf Inanspruchnahme verzichtete. 

  
 

Beamtenrecht:  

Diebstahl eines diensthabenden Polizeibeamten 
VG Trier, Urteil vom 18.01.2024, Az.: 3 K 1752/23 TR 
 
Ein LKW war im September 2019 in einem 
schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei 
dem ein mit Käse beladener Sattelzug so-
wie der Kühlcontainer aufgebrochen wur-
den. Nach Abschluss der polizeilichen 
Diensthandlungen am Unfallort forderte ein 
Polizeibeamter (P) einen Mitarbeiter der mit 
der Unfall-Bergung beauftragten Firma auf, 
ihm aus dem Kühlcontainer mehrere unbe-
schädigte Pakete Käse zu überreichen. Da-
bei belief sich der Wert des Käses auf ca. 
554 €. P, der während der gesamten Aktion 
seine Dienstwaffe trug, transportierte den 
Käse in seine Dienststelle sowie in das Auto 
seiner Kollegin. Gegenüber Vorgesetzten 
behauptete P, der Käse habe auf der Straße 
gelegen und sei freigegeben worden. 2022 
wurde P zunächst vom Landgericht Fran-
kenthal wegen eines minderschweren Falls 
des Diebstahls mit Waffen gem. § 244 StGB 
verwarnt und zu einer Geldstrafe iHv. 90 Ta-
gessätzen verurteilt. 
 

Mit Urteil des Verwaltungsgerichts Trier hat 
der Diebstahl nun auch dienstrechtliche 
Konsequenzen: P habe sich eines schwe-
ren Dienstvergehens schuldig gemacht und 
gegen seine beamtenrechtliche Wohlver-
haltenspflicht verstoßen. Indem P bewusst 
wahrheitswidrige Aussagen gegenüber 
Dienstvorsitzenden machte, um seine Tat 
zu vertuschen, hatte er zusätzlich seine 
Pflicht zur Wahrhaftigkeit gegenüber dem 
Dienstherren verletzt. Als Polizist solle P als 
zentrale Pflicht Straftaten verhindern oder 
verfolgen und nicht selbst welche begehen. 
Durch sein Vorgehen hat er sich vollständig 
und nachhaltig vom bestehenden Vertrau-
ens- und Treueverhältnis gelöst. Indem er 
bei Tatbegehung für alle vor Ort Anwesen-
den als Polizeibeamter erkennbar war, 
habe er dem Ansehen der rheinland-pfälzi-
schen Polizei in außergewöhnlich hohem 
Maße geschadet, weshalb er folglich aus 
dem Dienst entfernt wird.
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Seminarangebote 
 

Die Kanzlei veranstaltet Fachseminare zu Schwerpunktbereichen unserer juristischen Be-
ratungstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
InhouseSchulungen als Präsenzveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten oder als Online-

Schulung zu buchen. Kontaktieren Sie uns unter info@kanzlei-schenderlein.de.  
  
 

Online-Schulung 

Das Hinweisgeberschutzgesetz – Sinnvoll oder Bürokratiemonster? 
Mittwoch, den 10.04.2024, 09:00 bis 12:00 Uhr 
Referent: Rechtsanwalt Mario Pohl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht  

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) 
setzt die sog. EU-Whistleblower-Richtlinie 
in deutsches Recht um. Es soll Personen 
vor Repressalien schützen, die im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen 
über Verstöße erlangt haben und sie mel-
den. Viele Fragen waren zum Inkrafttreten 
des Gesetzes zum 02.07.2023 offen. Nach 
Nunmehr neun Monaten Geltungsdauer ist 
es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 
• Welche Verstöße können von Hinweis-

gebern gemeldet werden? 
• Welche Unternehmen müssen zu wel-

chen Zeitpunkt interne Meldekanäle ein-
richten? 

• Vertraulichkeitsschutz von Hinweisge-
bern und Dritten? 

• Mitbestimmung von Personalrat / Be-
triebsrat 

Das Seminar beleuchtet die Frage, ob und 
inwieweit erste gerichtliche Entscheidungen 
mit Bezug auf das Hinweisgeberschutzge-
setz vorliegen, und vermittelt den aktuellen 
Stand der rechtswissenschaftlichen Diskus-
sion. Das Seminar richtet sich an Führungs-
kräfte und Mitarbeiter mit Personalverant-
wortung in der öffentlichen Verwaltung und 
privaten Unternehmen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter: 
www.kanzlei-schenderlein.de

  
 

Online-Schulung 

Der dienstunfähige oder dienstunwillige Bedienstete 
Mittwoch, den 23.10.2024, 09:00 bis 12:00 Uhr 
Referent: Rechtsanwalt Mario Pohl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
 

Jeder Arbeitgeber wünscht sich motivierte, 
leistungsstarke und produktive Mitarbeiter. 
In der Realität müssen Verwaltungen und 
Unternehmen jedoch immer wieder mit dau-
ererkrankten Bediensteten oder sog. „Low-
Performern“ umgehen. Das mindert nicht 
nur die Produktivität, sondern erzeugt auch 
Unmut bei den Kollegen. Das Seminar gibt 
anhand Praxisbeispielen aus der Recht-
sprechung einen Überblick über die Mög-
lichkeiten zum Umgang mit Mitarbeitern, 
deren Leistung dauerhaft unter den Erwar-
tungen liegt oder die häufig oder über län-
gere Zeit erkrankt sind. Dabei beleuchtet 
der Referent u. a. folgende Themenkreise: 

• Unterschiede zwischen Beamtenrecht 
und Arbeitsrecht 

• Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment 

• Anforderungen an die Feststellung der 
(vorübergehend oder dauerhaften) 
Dienstunfähigen 

• Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
• Versetzung in den einstweiligen Ruhe-

stand 
Das Seminar richtet sich an Führungskräfte 
und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 
Es ist aber auch für Personalverantwortli-
che in privaten Unternehmen geeignet. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.kanzlei-schenderlein.de
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Zur Anmeldung für den kostenfreien E-Mail-Versand unserer Newsletter mit aktueller Recht-
sprechung im Verwaltungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Mietrecht und Arbeitsrecht nutzen 
Sie bitte unsere Homepage www.kanzlei-schenderlein.de Sie können den Bezug jederzeit 
ohne Angabe von Gründen hier formlos abbestellen. 

 
Impressum 
 
Gesetzlich vorgeschriebene Angaben nach § 5 TMG: 
 
Redaktion:  Rechtsanwalt Dr. Volker Schenderlein 

 SCHENDERLEIN Rechtsanwälte 
 Käthe-Kollwitz-Str. 5, D-04109 Leipzig 

Telefon: 0341/ 46 23 50 
Telefax: 0341/ 46 23 525 
E-Mail: info@kanzlei-schenderlein.de 
Internet:  http://www.kanzlei-schenderlein.de 
USt-ID: DE 227724334 
 
Die Rechtsanwälte der Kanzlei SCHENDERLEIN Rechtsanwälte sind Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Sachsen, Glacisstraße 6, 01099 
Dresden und durch den Präsidenten des Landgerichtes Leipzig als solche in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen. Alle Rechtsanwälte 
unterliegen berufsrechtlichen Regelungen. Diese werden auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer http://www.brak.de bereitgehal-
ten. Zu den berufsrechtlichen Regelungen gehören insbesondere: 
 
 BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung 
 RVG Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
 BORA Berufsordnung der Rechtsanwälte 
 FAO Fachanwaltsordnung 
 Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union 
 
Die vorstehenden Angaben dienen lediglich der allgemeinen Information und nicht der rechtlichen Beratung im Rahmen eines Mandatsverhält-
nisses. Trotz sorgfältiger Auswahl der Informationen kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten übernom-
men werden. Eine Haftung ist insoweit ausgeschlossen. 
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